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1. Management Summary 

Der vorliegende Bericht fasst die Abklärungen zum geplanten Anschluss der Feuerwehr 
Oberbipp an die Feuerwehr Jurasüdfuss zusammen. Ziel ist die Bildung einer einheitlichen, 
schlagkräftigen und wirtschaftlichen Organisation für das gesamte Einsatzgebiet von künftig 
30.85 km² mit rund 6'900 Einwohnerinnen und Einwohnern. 
 
Die organisatorische Eingliederung erfolgt per 1. Januar 2027. Die Struktur der Feuerwehr Ju-
rasüdfuss bleibt grundsätzlich bestehen; Oberbipp bildet eine zusätzliche Gruppe im Einsatzzug 
Tal. Offiziere aus Oberbipp werden in der Fachkommission mitwirken. Die Mindestanforderun-
gen gemäss GVB werden klar erfüllt, die neue Gesamtorganisation wird voraussichtlich in die 
höhere Kategorie E eingestuft. 
 
Die bestehenden Magazine in allen Gemeinden bleiben erhalten, sodass die Einsatzzeiten un-
verändert kurz bleiben. Fahrzeuge und Material der Feuerwehr Oberbipp gehen unentgeltlich an 
die Sitzgemeinde Wiedlisbach über; Schulung, Unterhalt und Ersatz liegen künftig in deren Ver-
antwortung. In Oberbipp bleibt bis auf weiteres ein wasserführendes Ersteinsatzahrzeug und 
eine Atemschutzstation stationiert. 
 
Finanziell ist der Zusammenschluss tragbar: Die Gemeinden Wiedlisbach, Attiswil, Rumisberg, 
Farnern und Oberbipp werden zukünftig leicht tiefere Beiträge (im Vergleich zum Budget 2026) 
leisten müssen. Die jährlichen Betriebsbeiträge der Gebäudeversicherung Bern GVB steigen auf 
rund CHF 65'000. Die GVB leistet zudem einen einmaligen Zusammenschlussbeitrag von CHF 
161'000.  
 
Insgesamt stärkt der Zusammenschluss die Einsatzbereitschaft, die Ausbildung und die Wirt-
schaftlichkeit der Feuerwehr, ohne die lokale Präsenz oder Identität zu verlieren. Aus Sicht der 
Arbeitsgruppe entsteht durch den Zusammenschluss eine «Win-Win» Situation für alle Gemein-
den. Die Arbeitsgruppe kann sich gestützt auf diesen Bericht klar für den Zusammenschluss 
aussprechen. 
 
Der vorliegende Bericht dient als Entscheidungsgrundlage für die weiteren politischen Schritte 
in den Gemeinden. 
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2. Projektauftrag und Projektorganisation 

 
Auftraggeber: Gemeinde Oberbipp 

Gemeinderat 
Kirchgasse 5 
4538 Oberbipp 

Gemeinde Wiedlisbach 
Gemeinderat 
Hinterstädtli 13 
4537 Wiedlisbach 

Ziel: Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen betref-
fend den Anschluss der Feuerwehr Oberbipp an die Feuerwehr Jurasüdfuss. 

Auftrag: Durch die eingesetzte Arbeitsgruppe sind die Grundlagen für einen An-
schluss der Feuerwehr Oberbipp an die Feuerwehr Jurasüdfuss zu Handen 
der Gemeinderäte zu erarbeiten. 

Arbeits-
gruppe: 

Die Vertreter der 4 Gemeinden der Feuerwehr Jurasüdfuss haben folgende 
Personen in die Arbeitsgruppe berufen: 

- Emil Berger, Gemeinderat Wiedlisbach 
- Patrick Hofer, Gemeindeschreiber Wiedlisbach 
- Adrian Eichelberger, Kommandant FW JSF 
- Gaudenz Schütz, Vize-Kommandant FW JSF 
- Marc Gun, Atemschutz-Chef FW JSF 

Der Gemeinderat Oberbipp setzt folgende Personen in der Arbeitsgruppe ein: 
- Jakob Marti, Kommandant FWO 
- Thomas Schaad, Vize-Kommandant FWO 

Projektkos-
ten: 

Die Entschädigung der Arbeitsgruppenmitglieder ist Sache der jeweiligen Or-
ganisationen (GR, FWJSF, FWO). 

Terminplan: Grobtermine: 
- März 2026: Zustimmung aller Anschlussgemeinden  
- April 2026: Entscheid Gemeinderat Wiedlisbach 
- Juni 2026: Entscheid Gemeindeversammlung Oberbipp 
- 01.01.2027 Aufnahme der operativen Arbeit  

Das detaillierte Terminprogramm findet sich im Kapitel 9 
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3. Grundlagen 

3.1. Rechtliche Grundlagen 

- Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz vom 20.01.1994 (FFG, BSG 871.11) 
- Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung vom 11.05.1994 (FFV, BSG 871.111)  
- Feuerwehrweisungen vom 01.01.2018 (FWW, Gebäudeversicherung Bern) 
- Gemeindegesetz vom 16.03.1998 (GG, BSG 170.11) 
- Gemeindeverordnung vom 16.12.1998 (GV, BSG 170.111) 
- Feuerwehr Konzeption 2030 der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS 
- Feuerwehrreglemente und -verordnungen der Gemeinden Wiedlisbach und Oberbipp 
- Personalreglemente der Gemeinden Wiedlisbach und Oberbipp 

3.2. Unterlagen der Organisationen 

Für die Bearbeitung der Aufgaben werden folgende Unterlagen der Feuerwehren Jurasüdfuss 
und Oberbipp verwendet: 

- Kartenmaterial der Gemeinden (bestehende Einsatzperimeter) 
- Ausrüstungs- / Materialverzeichnisse der bestehenden Feuerwehren 
- Personalverzeichnisse / Personalplanung der bestehenden Feuerwehren  
- Infrastrukturverzeichnisse der bestehenden Feuerwehren 
- Finanz-/ Investitionsplanung (nächste 5 Jahre) der best. Feuerwehren 
- Budgets / Jahresrechnungen der bestehenden Feuerwehren (letzte 3 Jahre) 
- aktuelle Risiko- / Gefahrenanalysen der Gemeinden 
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4. Organisation und Personal 

Mit dem Zusammenschluss erhöht sich die Anzahl Einsätze für alle AdF, jedoch unterschiedlich 
entsprechend Dienstgrad und Funktion. Aus Sicht der Arbeitsgruppe ist der Mehraufwand trag-
bar. Mit der Einteilung und Alarmierung kann in Zukunft der Aufwand auf mehr Schultern verteilt 
werden.  

4.1. Organigramm 

Die Organisationsstruktur bleibt auch nach der Eingliederung der FW Oberbipp fast unverän-
dert. Die Leitung bleibt beim Gemeinderat und der Kommission öffentliche Sicherheit Wiedlis-
bach.  
In der Fachkommission werden Offiziere aus Oberbipp Einsitz nehmen. Neue Mitglieder der 
Feuerwehr-Fachkommission werden von dieser vorgeschlagen und vom Gemeinderat Wiedlis-
bach gewählt.  
Dem Einsatzzug Tal wird eine Gruppe Oberbipp hinzugefügt, geführt durch einen Oberbipper Of-
fizier und seinen Stellvertreter. Der Einsatzzug Tal wird durch einen Chef EZ Tal und zwei Stell-
vertreter geführt. 
Abhängig vom Ausbildungsstand und der Verfügbarkeit werden die AdF auf den Ersteinsatzzug 
(Atemschutz) und den Einsatzzug Tal verteilt. 
 

 
Abbildung 1: Organigramm der Feuerwehr Jurasüdfuss 

4.2. Standorte / Magazine 

Das Konzept der Feuerwehr Jurasüdfuss wird auch mit dem Zusammenschluss fortgesetzt. In 
jedem Ort bleibt ein Magazin mit Personal, Fahrzeugen und Material bestehen. Diese dienen 
dem Ersteinsatz bis die grossen Geräte eintreffen. Die Präsenz im Dorf stärkt aber auch das Zu-
gehörigkeitsgefühl der Angehörigen der Feuerwehr und der Einwohner. 
Die neue FW Jurasüdfuss wird 6 Magazine betreiben. 
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Tabelle 1: Feuerwehr-Magazine, Standorte und deren Nutzung und Funktionen 

Magazin Nutzung 
Attiswil, Solothurnstrasse 39a - Modulfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug T6, Patrol 

- Rapportraum, PSA-Lager 
- Sandsäcke, Oelbinder 

Farnern, Husmattweg 27  - Hilux, Kleinlöschfahrzeug 
Rumisberg Dorf, Dorfstrasse 18 - VW Amarok, Ranger 
Rumisberg Schoren,  
Schorenstrasse 17 (nur Lager) 

- Diverse Anhänger 

Wiedlisbach, Oeleweg 2 - Hauptmagazin 
- TLF, Atemschutzfahrzeug, Sprinter, Master 
- Atemschutzstation, Kommandobüro 

Oberbipp, Mühlegasse 5  
(311 m2 beheizt) 

- TLF, Atemschutzbus, Pickup L200 
- Atemschutzstation 
- Rapportraum 

 

4.3. Mannschaft / Einteilung 

- Mannschaftsstärke (bei Zusammenschluss) 
o Jurasüdfuss: ca. 75 AdF 

▪ 34 ASGT, 32 Fhr, 13 GF, 11 OF, 36 AdF, 4 AdJFW 
o Oberbipp: ca. 25 AdF 

▪ 18 ASGT, 15 Fhr, 7 GF, 5 OF, 9 AdF, 1 AdJFW 
- Einteilung  

o Kompetenzgruppe 
▪ Offiziere 
▪ Höhere Unteroffiziere 

o Ersteinsatzzug 
▪ Atemschutz 
▪ AdF mit hoher Tagesverfügbarkeit 

o Einsatzzug Tal 
▪ Attiswiler/-innen 
▪ Oberbipper/-innen 
▪ Wiedlisbacher/-innen 

o Einsatzzug Berg 
▪ Farnerer/-innen 
▪ Rumisberger/-innen 

 
Aus dem Kader der Feuerwehr Oberbipp wird in der neuen FW-Organisation ein zweiter Vize-
kommandant eingesetzt werden. Damit soll die Integration auch auf der obersten Hierarchie-
stufe der Feuerwehr sichergestellt werden. 
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4.4. Alarmierung / Alarmstufenplan 

Die Einteilung nach Alarmstufenplan Jurasüdfuss kann belassen und um ein Blatt Oberbipp er-
gänzt werden. Die Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag erarbeitet, siehe Anhang. 

- Spezialobjekte:  
o Volg Verteilzentrum 
o Schulhaus 
o Landi/Fenaco (unter Störfallverordnung) 
o Tanklager (unter Störfallverordnung) 

- Total sind in Oberbipp acht Objekte mit einer Brandmeldeanlage ausgerüstet 
- Feuerwehrangehörige aus Oberbipp werden in die bestehenden Alarmgruppen eingeteilt 
- Eine zusätzliche Alarmgruppe 230 Oberbipp wird erstellt 

 
Anpassung am Alarmdispositiv aufgrund der Einsatzerfahrungen oder sich ändernden Voraus-
setzungen und Personalbeständen werden fortlaufend durch das Feuerwehrkommando und die 
Feuerwehrfachkommission vorgenommen. 

4.5. Übungsdienst und Ausbildungen 

Die Ausbildungsstruktur und das Übungsprogramm Jurasüdfuss kann mit geringen Adaptionen 
weitergeführt werden. Beide Feuerwehren haben ihre Hauptübungstage Montag und Mittwoch 
und passen so zusammen. Die meisten Übungen werden zentral ausgeführt, d.h. die AdF rüsten 
sich im Magazin in der Wohngemeinde aus und fahren danach zum Standort der Übung, die aus-
gerüstete Anreisezeit gilt dabei als Übungszeit. Antreten ist im Stammmagazin um 19:15 Uhr, 
eintreffen am Übungsstandort um 19:30 Uhr. Der bestehende Übungsplan von JSF wird über-
nommen. Die Gruppeneinteilungen und Kombinationen verschiedener Gruppen sind punktuell 
anzupassen, um zu grosse Gruppen zu verhindern (u.a. EEZ, Fahrer, Atemschutz) und die Aus-
bildungsqualität hoch zu halten. 

4.6. Mindestanforderungen 

Die Feuerwehrweisungen des Kantons Bern definieren Mindestanforderungen bezüglich Organi-
sation (Struktur, Alarmierung, Ausrüstung, Personalbestand) und Ausbildung für jede Feuer-
wehrstufe. 
Die Feuerwehr Jurasüdfuss ist zurzeit in der Stufe F eingeteilt, die FW Oberbipp in Stufe H. Die 
zusammengeschlossene Feuerwehr Jurasüdfuss wird aller Voraussicht nach in die Stufe E 
hochgestuft.  
Beide Feuerwehren erfüllen für sich die von der GVB gesetzten Mindestanforderungen. Auch 
konsolidiert (Abgänge per 31.12.2025 berücksichtigt) wird die neue Feuerwehr Jurasüdfuss die 
Mindestanforderungen der höheren Stufe E klar erfüllen. 
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Tabelle 2: Mindestanforderungen und aktuelle sowie zukünftige Bestände der beteiligten Feuerwehren 

Anforderung SOLL1 Jurasüdfuss Oberbipp konsoli-
diert2 

Bestand AdF 40 (+10) 73 34 98 
AS-Geräteträger 25 (+5) 36 24 52 
Ausbilder FW 3 (+1) 4 3 7 
Ausbildungsverantwortlicher 1 1 1 2 
Einsatzleiter 1 4 (+1) 8 5 12 
Einsatzleiter 1-Partner 2 2 3 5 
Einsatzleiter 2 2 (+1) 4 0 3 
Einsatzleiter 3 0 0 0 0 
Fachspezialist Elementarereignisse 1 4 0 3 
Fourier 1 1 1 2 
Gruppenführer 8 (+2) 11 6 17 
Kommandant 1 1 1 1 
Kommandant Stv. 1 1 1 2 
Materialverantwortlicher 1 3 1 4 
Mutationsführer FW 1 1 1 2 
Verantwortlicher für Sicherheit FW 1 2 1 3 
Jugendfeuerwehr - 6 0 6 
Atemschutzgeräte 9 15 10 25 
Atemschutzflaschen 18 63 26 89 
Polycom-Geräte 2 8 3 11 
Tanklöschfahrzeug 1 2 1 3 
Lüfter 1 5 2 7 
Mobiler Rauchvorhang 1 4 2 6 
Wärmebildkamera 1 6 4 10 

 

4.7. Verfügbarkeit 

Die verfügbaren Offiziere variieren. Aktuell zeichnet sich kein Handlungsbedarf in der Organisa-
tion ab. In Zukunft stehen 15 Offiziere und 17 Unteroffiziere/Gruppenführer zur Verfügung, die 
einen Ersteinsatz leiten können. 
Die Mannschaftsstärke ist gut ausreichend, die Tagesverfügbarkeit ist gegeben. Aktuell besteht 
kein Handlungsbedarf. Mittelfristig ist insbesondere der Tagesverfügbarkeit erhöhte Beachtung 
zu schenken. 

4.8. Integration Gemeindepersonal 

Das Gemeindepersonal wird nicht zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Sie dürfen freiwillig in der 
Feuerwehr Jurasüdfuss Dienst leisten, auch wenn sie in keiner der Verbandsgemeinden wohn-
haft sind. In diesem Fall sind sie auch zur Teilnahme am Übungsdienst verpflichtet. 
  

 
1 In Klammern die Veränderung der Mindestanforderungen aufgrund des Aufstiegs in die Stufe E. 
2 Die konsolidierten Bestände berücksichtigen die Abgänge vor dem Zusammenschluss. 
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4.9. Einsatzperimeter 

Der bestehende Perimeter von 22.4 km² vergrössert sich um 8.45 km² auf 30.85 km². Die Zahl 
der Einwohner beträgt über alle 5 Gemeinden 6'866 (Stand 31.12.2024). 
 

 
Abbildung 2: Einsatzperimeter gemeinsame Feuerwehr 

 
Das Magazin Oberbipp bleibt im Besitz der Gemeinde Oberbipp. Für die Nutzung wird von der 
FW Jurasüdfuss neu Miete bezahlt. Die heute genutzten Räumlichkeiten werden unverändert 
weiter für die Feuerwehr genutzt. Zu diesen Räumen werden neue Schliesszylinder eingesetzt 
und so in das bestehende Schliesskonzept der FW Jurasüdfuss integriert. 
Der Mannschaftsraum im 1. OG Magazin Oberbipp wird wie bisher ca. 6-mal pro Jahr kostenlos 
dem Jungendwerk zur Verfügung gestellt. Das Feuerwehrmaterial, welches noch in den Berei-
chen des Werkhofes gelagert wird, wird entsprechend in die Räume der Feuerwehr umverlegt, 
um eine saubere Trennung zu erhalten. 

4.9.1. Fahrzeiten 

Mit den bestehenden Standorten sind im überwiegend dicht besiedelten Gebieten alle Objekte 
innert weniger als 7 Minuten erreichbar. Innert 15 Minuten nach Alarmierung (3 Minuten Einrück-
zeit, 12 Minuten Fahrzeit) ist das gesamte Einsatzgebiet erreichbar. Dies belegen auch die nach-
folgenden Kartenausschnitte. Es besteht kein Handlungsbedarf in Bezug auf die Magazinstand-
orte. An den bestehenden Magazinstandorten wird festgehalten. 
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Abbildung 3: Erreichbare Orte mit einer Fahrzeit von 7 Minuten (10 Min. nach Alarmierung) [Quelle: smappen.com] 

 
Abbildung 4: Erreichbare Orte mit einer Fahrzeit von 12 Minuten (15 Min. nach Alarmierung) [Quelle: smappen.com] 

  

Einsatzperimeter 

Einsatzperimeter 
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5. Material und Ausrüstung 

5.1. Fahrzeuge / Anhänger 

Fahrzeuge und Anhänger der FW Oberbipp gehen beim Zusammenschluss unentgeltlich ins Ei-
gentum der Gemeinde Wiedlisbach (als Sitzgemeinde der FW Jurasüdfuss) über.  
Für Schulung, Unterhalt und Ersatz ist ab da die Gemeinde Wiedlisbach bzw. die FW Jurasüd-
fuss verantwortlich. 
 
Tabelle 3: Fahrzeuge im Bestand 

Fahrzeug Standort Bj. Massnahme 
Tanklöschfahrzeug Wiedlisbach 2012  
Atemschutzfahrzeug Wiedlisbach 2011  
Modulfahrzeug Sprinter Wiedlisbach 2006  
Mannschaftstransporter Master Wiedlisbach 1998 Ersatz ca. 2027 
Modulfahrzeug Attiswil 2010  
Mehrzweckfahrzeug T6 Attiswil 2021  
Zugfahrzeug Patrol Attiswil 1987  
Mehrzweckfahrzeug Amarok Rumisberg 2013  
ATV Ranger Rumisberg 2023  
Kleintanklöschfahrzeug Farnern 2020  
Mehrzweckfahrzeug Hilux Farnern 1992  
Tanklöschfahrzeug Oberbipp 2004 Ersatz 2027/28 
Atemschutzfahrzeug Oberbipp 2012  
Pickup L200 Oberbipp 2020  

 
Tabelle 4: Anhänger im Bestand 

Anhänger Standort Bj. Massnahme 
Motorspritze Fox Wiedlisbach 2017  
Motorspritze Fox Attiswil 2017  
Motorspritze Vreni Farnern 1975  
Motorspritze Rumisberg 1982  
Schlauchleger 700m Attiswil ZSA  
Schlauchleger 700m Wiedlisbach ZSA  
Schlauchleger 700m Farnern ZSA  
Schlauchleger 650m Rumisberg   
Anhängeleiter Niederbipp Attiswil 1991  
Schlauchwagen Attiswil   
Verkehrsanhänger Rumisberg   
Oelwehranhänger Wiedlisbach ZSA  
Zivilschutzanhänger  Wiedlisbach ZSA  
Zivilschutzanhänger  Oberbipp ZSA  
Motorspritze Oberbipp 2013  
Notstromgruppe Bosch Oberbipp 1989 Verbleib bei Gde. Oberbipp 
Anhängeleiter  Oberbipp 1973 Evtl. Verkauf oder Übergabe 

an FW Wangen 
Schlauchleger 700m Oberbipp 2022  
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Der Ersatz des TLF Oberbipp wird im Verbund erarbeitet und vollzogen. Ein zweites wasserfüh-
rendes Fahrzeug ist bei der neuen Organisationsgrösse einsatztaktisch notwendig. Mit der Be-
schaffung nach dem Zusammenschluss kann das neue Einsatzfahrzeug entsprechend den Be-
dürfnissen der neuen Organisation JSF ausgelegt werden und bietet fortan einen Mehrwert für 
die ganze Region von JSF. Das zweite Fahrzeug soll, genügend verfügbare Fahrer vorausgesetzt, 
in Oberbipp stationiert bleiben. Das jetzige TLF Oberbipp verbleibt ebenfalls bis auf weiteres am 
Standort Oberbipp und ist einsatzfähig. Damit wird die Ambition seitens der Gemeinde 
Oberbipp erfüllt, auch nach dem Zusammenschluss ein wasserführendes Ersteinsatzmittel in 
Oberbipp stationiert zu haben. 
 
Die Notstromgruppe Bosch von Oberbipp verbleibt bei der Gemeinde Oberbipp und geht nicht 
in den Besitz der neuen Feuerwehr JSF über. Sie wurde von der Feuerwehr Oberbipp bis anhin im 
Mandat genutzt, um im Notfall Abwasserpumpwerke betreiben zu können. Diese Aufgabe muss 
nach dem Zusammenschluss die Gemeinde Oberbipp übernehmen. 
 
Mit dem Zusammenschluss sind zwei Anhängeleitern im Besitz der neuen Feuerwehr Jurasüd-
fuss. Die neue Organisation wird entscheiden, wie mit der überzähligen Anhängeleiter umge-
gangen wird. 
 
Die Treibstoffe in Oberbipp wurden bisher vom Werkhof und der Feuerwehr Oberbipp gemein-
sam beschafft und gelagert. Mit dem Zusammenschluss werden die Treibstoffe durch die Feuer-
wehr selber beschafft. Der Zugang zum Treibstofflager der Gemeinde wird auf den Werkhof ein-
geschränkt.  

5.2. Material, Mobilien 

Alles Material der FW Oberbipp geht beim Zusammenschluss unentgeltlich ins Eigentum der 
Gemeinde Wiedlisbach (als Sitzgemeinde der FW Jurasüdfuss) über.  
Für Schulung, Unterhalt und Ersatz ist ab da die Gemeinde Wiedlisbach bzw. die FW Jurasüd-
fuss verantwortlich. 

5.2.1. Atemschutz 

Die Feuerwehr Jurasüdfuss verfügt aktuell über 15 Atemschutzgeräte. Diese sind auf den Fahr-
zeugen TLF, Atemschutzfahrzeug und Modulfahrzeug Attiswil verlastet. Die Retablierung erfolgt 
zentral im Magazin Wiedlisbach. 
Die Feuerwehr Oberbipp ist mit 10 Atemschutzgeräten ausgerüstet und verfügt im Magazin 
Oberbipp über die notwendigen Retablierungseinrichtungen. Dieser Atemschutz bleibt in 
Oberbipp stationiert. 
Der Atemschutzchef Jurasüdfuss führt den gesamten Atemschutzbereich. In Oberbipp wird ein 
zusätzlicher Atemschutzverantwortlicher bestimmt, der in Absprache mit dem AS-Chef Ju-
rasüdfuss die Prüfung und Retablierung der Atemschutzausrüstung leitet. 
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6. Einsatzplanung 

Die Einsatzplanung der Feuerwehr Jurasüdfuss basiert auf der Webanwendung «Floriplan». 
Diese wird um die Objekte in Oberbipp ergänzt und fortgeführt. Im Magazin Oberbipp soll analog 
zu den Magazinen Attiswil, Wiedlisbach und Rumisberg ein Bildschirm (AlarmDisplay) installiert 
werden. In einem Fahrzeug in Oberbipp wird ein Einsatzleiter-Tablet eingerichtet. 

6.1. Kategorisierung 

Die zusammengeschlossene Feuerwehr wird voraussichtlich in die Kategorie E eingestuft wer-
den und steigt somit um eine Stufe auf. Die Veränderung der Mindestanforderungen ist im Kapi-
tel 4.6 abgebildet. 

6.2. Sonderstützpunkte 

Die Sonderstützpunkte sind identisch (Bipp, Langenthal) und bleiben unverändert bestehen. 

6.3. Risikobeurteilung 

Es sind in keiner der beiden Feuerwehren speziellen Massnahmen zur Risikobewältigung vor-
handen. Die Einsatzplanung wird zusammengeführt. Eine neue Risikobeurteilung zeichnet sich 
nicht ab. Zurzeit werden seitens Kanton Bern zusammen mit den Feuerwehren die Notfallpla-
nungen Naturgefahren und Waldbrand erstellt. Diese basieren auf der neusten Gefährdungs-
analyse des Kantons Bern. Insbesondere die Notfallplanung Waldbrand wurde bereits durch die 
Feuerwehren Jurasüdfuss, Bipp und Oberbipp gemeinsam erstellt. 

6.4. Wasserversorgungen 

Im Einsatzgebiet sind 5 Wasserversorgungen für die Löschwasserversorgung verantwortlich: At-
tiswil (Primärsystem: GWUL), Farnern, Oberbipp (Primärsystem: WABI), Rumisberg, Wiedlis-
bach. Die Situation bleibt unverändert. 
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7. Wirtschaftlichkeit / Finanzen 

7.1. Betriebsbeiträge 

Die Gebäudeversicherung Bern GVB leistet jährlich freiwillige Beiträge an die Feuerwehrorgani-
sationen. Diese werden für jede Gemeinde individuell berechnet. Für das Jahr 2026 (eigenstän-
dige FW) sind die folgenden Betriebsbeiträge durch die GVB zu budgetiert: 
 
Jurasüdfuss  CHF 48’932.00 
Oberbipp  CHF 16'053.50 
TOTAL  CHF 64’985.50 
 
Nach dem Zusammenschluss sind jährliche Betriebsbeiträge von CHF 69'947.00 zu erwarten. 
Die aufgeführten Zahlen wurden durch die GVB übermittelt, können aber variieren. 

7.2. Zusammenschlussbeitrag GVB 

Gemäss Berechnungsgrundlage der GVB wird der Zusammenschluss mit einem zusätzlichen 
und einmaligen Betrag von CHF 161'407.18 (provisorische Kalkulation) unterstützt. Der Beitrag 
wird der Sitzgemeinde Wiedlisbach überwiesen werden. Die aufgeführten Zahlen wurden durch 
die GVB verifiziert, können aber variieren. 

7.3. Kostenteiler nach Schutzwertfaktoren 

Die Kosten der Feuerwehr Jurasüdfuss werden, nach Abzug von Betriebsbeiträgen, Bussen und 
verrechenbaren Einsatzkosten, nach dem Schutzwertfaktor auf die Gemeinden verteilt. Per 
01.01.2025 betragen die Schutzwertfaktoren SWF gemäss GVB: 
 
Tabelle 5: Zukünftiger Kostenteiler nach Schutzwertfaktoren 

 SWF Anteil 
Attiswil  1.40 22.33 % 
Farnern  0.28 4.47 % 
Rumisberg 0.50 7.97 % 
Wiedlisbach 2.35 37.48% 
Oberbipp  1.74 27.75% 

Total 6.24 100% 
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7.4. Initialkosten zum Zusammenschluss 

Aufgrund des Zusammenschlusses entstehen Initialkosten im Rahmen der Umsetzung der Ver-
einigung. Diese sind u.a.: 

- Beschriftungen der Fahrzeuge und Magazine Oberbipp 
- Beschaffung zusätzlicher Pager für Offiziere und AdF im Ersteinsatzzug 
- Ergänzung Schliesssystem 
- Sitzungskosten (Arbeitsgruppe) 
- Administration 

o Mietvertrag erstellen 
o Ausarbeitung Anschluss- und Mietvertrag 
o Änderung Feuerwehrreglement und -verordnung 
o Zusammenführung WinFAP 
o Zusammenführung Alarmierung eAlarm 
o Versicherungen 

- Drucksachen (für Gemeindeversammlung) 
- MFK-Prüfung der FW-Fahrzeuge Oberbipp (aufgrund Halterwechsel) 
- Übernehmen der Einsatzpläne Oberbipp ins System Floriplan 
- Überführung der digitalen Kommunikation (E-Mail, Webauftritt, soziale Medien) 

7.5. Budgetentwurf 2026 

Der Gemeinderat Wiedlisbach hat auf Anregung der Arbeitsgruppe eine Einkaufssumme für die 
Einwohnergemeinde Oberbipp festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt lagen noch keine detaillierten 
Berechnungsgrundlagen vor. Inzwischen haben die Finanzverwaltungen der Gemeinden Wiedli-
sbach und Oberbipp die entsprechenden finanziellen Berechnungen ausgearbeitet, welche nun 
vorliegen. In den vorliegenden Berechnungen ist keine Einkaufssumme der Einwohnergemeinde 
Oberbipp berücksichtigt. Diese neuen Grundlagen zeigen, dass die festgelegte Einkaufssumme 
nochmals überprüft werden sollte. 
 

 ohne Zusammenschluss mit Zusammenschluss 

 SWF Anteil Budget 2026 SWF Anteil Budget 2026 

Attiswil 1.40 30.91 % 95'589.40 1.40 22.33 % 92'987.24 

Farnern 0.28 6.18 % 19'117.88 0.28 4.47 %  18'597.45 

Rumisberg 0.50 11.04 % 34'139.07 0.50 7.97 % 33'209.73 

Wiedlisbach 2.35 51.88 % 160'453.64 2.35 37.48 % 156'085.73 

Oberbipp    1.74 27.75 % 115'569.86 
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Konto Kontobezeichnung Budget Budget Budget Budget 

AUFWAND   2026 2026 2026 2026 

    
FWJSF FWO 

Zwischen-
total 

Total 

            

1506.3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 43’000.00  19’000.00 62’000.00  45’000.00  

1506.3010.01 Sold, Besoldung, Einsätze 95’000.00  45’000.00  140’000.00  120’000.00  

1506.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 500.00 200.00  700.00  700.00  

1506.3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherungen 100.00  100.00  100.00  

1506.3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichkasse 100.00 50.00  150.00  150.00  

1506.3055.01 
AG-Beiträge Krankentaggeldversiche-
rung 

100.00  100.00  100.00  

1506.3090.01 Aus- und Weiterbildung 23’000.00  15’000.00  38’000.00  33’000.00  

1500.3091.01 Personalwerbung  450.00  450.00   

1500.3099.01 übriger Personalaufwand  7’500.00  7’500.00   

1506.3100.01 Büromaterial 2’000.00  500.00  2’500.00  2’500.00  

1506.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13’000.00  5’000.00  18’000.00  18’000.00  

1506.3102.01 Drucksachen, Publikationen 1’000.00    1’000.00  1’000.00  

1506.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1’200.00    1’200.00  2’000.00  

1506.3111.01 
Anschaffungen Maschinen, Geräte, 
Fz 

21’000.00  34’500.00  55’500.00  55’500.00  

1500.3112.01 Dienstkleider   5’000.00    

1500.3120.01 Ver- und Entsorgung   3’000.00    

1506.3130.01 Porti, Telefon, Gebühren 9’000.00 900.00  9’900.00  9’900.00  

1506.3130.02 
Dienstleistungen Dritter (ärztl. Unter-
suchungen) 

2’000.00  1’500.00  3’500.00  4’500.00  

1506.3134.01 Sachversicherungsprämien 10’500.00  4’600.00  15’100.00  14’600.00  

1506.3137.01 Steuern und Abgaben 1’500.00  600.00  2’100.00  2’100.00  

1500.3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude   2’500.00    

1506.3151.01 
Unterhalt Apparate, Geräte, Masch., 
Fz 

49’000.00  8’000.00  57’000.00  57’000.00  

1506.3158.01 
Unterhalt immaterielle Anlagen (Soft-
ware) 

8’800.00   8’800.00  8’800.00  

1506.3160.01 Miete Feuerwehrmagazine 24’500.00    24’500.00  42’900.00  

1506.3170.01 Reisekosten und Spesen 12’000.00  2’000.00  14’000.00  20’500.00  

1500.3181.01 Forderungsverluste   3’000.00      

1500.3300.40 
Planmässige Abschreibungen Hoch-
bauten 

  1’000.00      

1506.3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobi-
lien VV 

32’200.00   32’200.00  32’200.00  

1506.3300.90 Abschreibungen bestehendes VV     

1506.3409.01 Int. Verrechnung kalk. Zinsen/Finanz-
aufw. 

2’700.00    2’700.00  2’700.00  

1500.3612.01 
Entschädigung an Gemeinden und 
Verbänden 

  2’000.00      
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1506.3632.01 Stützpunkteinsätze 1’000.00   1’000.00  1’000.00  

1506.3636.01 Beiträge Feuerwehrverbände 2’000.00   2’000.00  2’600.00  

1506.3910.01 
Int. Verrechnung von Dienstleistun-
gen 5’000.00  5’000.00  10’000.00  7’000.00  

            

Total Aufwand 360'200.00 166'300.00 510'000.00 483'850.00 

      

      
Konto Kontobezeichnung  Budget  Budget  Budget  Budget 

ERTRAG   2026 2026 2026 2026 

    
FWJSF FWO Zwischen-

total 
Total 

            

1506.4260.01 
Rückerstattungen Dritter (Einsatzkos-
ten) 

        

1506.4270.01 Bussen 2’000.00   500.00  2’500.00  2’500.00  

1506.4612.01 Gemeindebeitrag Attiswil 95’600.00      93’000.00  

1506.4612.02 Gemeindebeitrag Farnern 19’100.00      18’600.00  

1506.4612.03 Gemeindebeitrag Rumisberg 34’100.00      33’200.00  

1506.4612.04 Gemeindebeitrag Oberbipp       
   

115’600.00  
1506.4631.01 Betriebsbeiträge GVB 48’900.00 16’000.00  64’900.00  64’900.00  

1506.4910.01 Verr. Gemeindebeitrag W'bach 160’500.00      156’050.00  

           

Total Ertrag   360’200.00 16’500.00 67’400.00 483’850.00 

 

7.5.1. Einflussfaktoren auf die Kostenentwicklung 

 Änderungen der Mindestanforderungen seitens GVB haben Einfluss auf die Kosten und kön-
nen an dieser Stelle nicht berücksichtigt werden. 

 Der Schutzwertfaktor und die Einstufung der Feuerwehren (gemeindeweise) werden laufend 
angepasst und haben direkten Einfluss auf die Betriebsbeiträge der GVB. 

 Die Gemeinde Attiswil wurde per 01.01.2025 von der Stufe H in die Stufe I zurückgestuft und 
der SWF von 1.42 auf 1.40 reduziert. Der Betriebsbeitrag sank dadurch um CHF 2'100.00. 

 Der SWF der Gemeinde Wiedlisbach wurde per 01.01.2025 von 2.32 auf 2.35 angehoben, 
der Betriebsbeitrag stieg dadurch um CHF 400.00 

 Der Finanzplan der FW Jurasüdfuss sieht in den nächsten Jahren diverse Investitionen vor, 
die unabhängig eines Anschlusses der Gemeinde Oberbipp getätigt werden müssen und die 
Gemeindebeiträge beeinflussen werden. 

 Es sind keine durch den Zusammenschluss ausgelöste grössere Sonderinvestitionen not-
wendig. 
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8. Abhängigkeiten / Schnittstellen 

8.1. Gemeindeaufgaben 

Die FW Oberbipp ist bei Stromausfall durch die Gemeinde beauftragt, als Unterstützung des 
Werkhofes die Abwasserpumpwerke mit einer Notstromgruppe zu versorgen. Diese Dienstleis-
tung wird durch die neue FW Organisation nicht übernommen. 
 
Die FW Oberbipp stellt für die Gemeinde Oberbipp die ständig erreichbare Alarmstelle der Ge-
meinde in Form der Kompetenzgruppe (eAlarm 500). Die Alarmstelle wird durch die neue FW-
Organisation übernommen. Dafür wird ein entsprechender Leistungsvertrag errichtet. Die Funk-
tion «Sirenenwart» verbleibt bei der Gemeinde Oberbipp. 
 
Die FW Oberbipp bietet Insektenentfernungen für die Gemeinde Oberbipp an. Diese Dienstleis-
tung wird durch die neue FW-Organisation JSF übernommen. In Ergänzung zu den bestehenden 
Zuständigkeiten ist in Oberbipp als Inhaber der Fachbewilligung Jakob Marti weiterhin zustän-
dig. 

8.2. Versicherungen 

Die Versicherungssituation wurde durch die Finanzverwalter betrachtet. Die Sachversicherun-
gen für Mobilien werden der Feuerwehr Jurasüdfuss übertragen. Der Anteil Gebäudeversiche-
rung für das Feuerwehrmagazin Oberbipp wird weiterhin durch die Einwohnergemeinde 
Oberbipp beglichen. 
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9. Politische Massnahmen 

Zu erarbeitende Dokumente 
 

1.  Offizielles Anschlussgesuch vom Gemeinderat Oberbipp Dezember 2025 
2.  Zustellung von vorliegendem Bericht an alle Gemeinden November 2025 
3.  Fragen/Rückmeldungen zum Bericht an Gaudenz Schütz 31.01.2026 
4.  Sitzung Arbeitsgruppe, Bereinigung Bericht und Zustellung an alle 

Gemeinden 
02.02.2026 

5.  Rückmeldung des Kreisfeuerwehrinspektors  
6.  Ausarbeitung Anschlussvertrag zwischen Wiedlisbach und 

Oberbipp 
 

7.  Ausarbeitung Übertragungsreglement durch Oberbipp  
8.  Schriftliche Zustimmung aller Anschlussgemeinden 

(Durch das entsprechende Gremium gemäss den jeweiligen Reg-
lementen pro Gemeinde) 

15.03.2026 

9.  Sitzung Arbeitsgruppe, Ausarbeitung Traktandum für Gemeinde-
rat Wiedlisbach 

30.03.2026 

10.  Leistungsvertrag «Alarmstelle der Gemeinden» durch die Ge-
meinde Oberbipp an Feuerwehr Jurasüdfuss 

 

11.  Genehmigung Anschluss Feuerwehr Oberbipp an Feuerwehr Ju-
rasüdfuss inkl. Genehmigung Anschlussvertrag und Leistungs-
vertrag «Alarmstelle der Gemeinden» durch Gemeinderat Wiedli-
sbach 

 

13.04.2026 

12.  Beschluss Anschluss Feuerwehr Oberbipp an Feuerwehr Ju-
rasüdfuss, Kredit und Übertragungsreglement durch Gemeinde-
rat Oberbipp 

April 2026 

13.  Genehmigung Anschluss Feuerwehr Oberbipp an Feuerwehr Ju-
rasüdfuss, Kredit und Übertragungsreglement durch Gemeinde-
versammlung Oberbipp  

Juni 2026 

14.  Wahl der Funktionsträger der Feuerwehrkommission Jurasüdfuss 
durch Gemeinderat Wiedlisbach 

12.10.2026 

15.  Offizieller Zusammenschluss per 01.01.2027  
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10. Anhang 

10.1. Abkürzungen 

AdF Angehörige der Feuerwehr 
AdJFW Angehörige der Jugendfeuerwehr 
AS Atemschutz 
ASGT Atemschutz-Geräteträger 
Aw Attiswil 
CHF Schweizer Franken 
Fa Farnern 
Fhr Fahrer 
Four Fourier 
FW Feuerwehr 
FWJSF Feuerwehr Jurasüdfuss 
FWO Feuerwehr Oberbipp 
Fz Fahrzeug 
Gde Gemeinde 
GF Gruppenführer 
GR Gemeinderat 
GV Gemeindeversammlung 
GVB Gebäudeversicherung Bern 
GWUL Gruppenwasserversorgung Unterer Leberberg, Zweckverband 
JSF Jurasüdfuss 
Kdt Kommandant 
KLF Kleinlöschfahrzeug 
MS Motorspritze 
OF Offizier 
PSA Persönliche Schutzausrüstung 
Rb Rumisberg 
Stv. Stellvertreter 
SWF Schutzwertfaktor 
TLF Tanklöschfahrzeug 
Uof Unteroffizier 
WABI Wasserverbund Bipperamt 
Wb Wiedlisbach 
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10.2. Alarmstufenplan Oberbipp 
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10.3. Funktionsträger ab 01.01.2027 

 


